
Vorschriften- 
und Regelwerk

Das gehört zu einem 
verkehrssicheren Fahrrad

DGUV Information 202-025 „Das gehört zu einem verkehrssicheren Fahrrad“, Ausgabe März 2025 | Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin, www.dguv.de | Bildnachweis: © H.ZWEI.S Werbeagentur GmbH – DGUV

Fahrradhelm  
nicht vergessen!

1	 Zwei unabhängig voneinander wirkende Bremsen

2	 Ein oder zwei weiße Scheinwerfer* und mindestens 
ein weißer Rückstrahler (darf im Scheinwerfer 
integriert sein)

3	 Mindestens ein rotes Rücklicht* plus mindestens 
ein Großflächenrückstrahler mit Kategorie “Z“  
(rot; meist im Rücklicht integriert)

4	 Nabendynamo, Seitendynamo oder akku- bzw. 
batteriebetriebene Beleuchtung

5	 Zwei gelbe Rückstrahler je rutschfestem Pedal, 
nach vorn und hinten wirkend

6	 Ringförmig zusammenhängende retroreflektierende 
weiße Streifen an den Reifen(-flanken) bzw. Felgen. 
Oder:
•	alle Speichen entweder vollständig weiß 

retroreflektierend 
•	mit Speichenhülsen an jeder Speiche 
•	mindestens zwei um 180 Grad versetzt angebrach-

te, nach der Seite wirkende gelbe Speichen
rückstrahler an den Speichen des Vorderrades und 
des Hinterrades

7	 Eine wirkungsvolle, hell tönende Klingel

* dürfen abnehmbar sein, müssen bei Bedarf aber angebracht und benutzt werden
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